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Problemen. Weitere präzise Fragen betrafen die Vorberei
tung von Entscheidungen zur Kombinatsorganisation 
(Kombinat, Kombinatsbetriebe, Betriebsteile, Kombinats- 
Struktur) auf der Grundlage der §§ 1 Abs. 3, 6 Abs. 2, 
24 ff. KombinatsVO.

Die Arbeitsgruppen fassen die Ergebnisse ihrer Tätig
keit in Protokollen zusammen, in denen neben den 
Lösungsvorschlägen auch Meinungsverschiedenheiten und 
Probleme ausgewiesen werden. Dadurch werden die diffe
renzierten Bedingungen, bestehende Niveauunterschiede, 
ideologische Probleme sowie Schwächen im Leitungsprozeß 
sichtbar.

So hatte eine Arbeitsgruppe z. B. festgestellt, daß im 
Kombinat der Begriff „leitender Mitarbeiter“ i. S. des § 21 
AGB unterschiedlich aufgefaßt und angewendet wurde. 
Dies hatte Konsequenzen für die arbeitsvertraglichen Re
gelungen und bis hin zum Weisungsrecht Aus dieser Fest
stellung ergab sich die Notwendigkeit, in die neu zu erar
beitenden Arbeitsordnungen für den Stammbetrieb und 
die Kombinatsbetriebe ein spezielles Kapitel über das 
Leitungssystem — mit Definitionen der Begriffe „Leiter“ 
und „leitender Mitarbeiter“, klaren Festlegungen zu den 
Befugnissen der Leitungskader sowie den Leitungslinien — 
aufzunehmen. Auch das Weisungsrecht außerhalb der 
Unterstellungsverhältnisse (§ 82 Abs. 1 Satz 2 AGB) wurde 
präzise geregelt.

Eine andere Arbeitsgruppe war auf das Problem ge
stoßen, daß territorial vom Stammbetrieb und von den 
Kombinatsbetrieben getrennte Betriebsabschnitte — teil
weise ehemals selbständige VEBs — in fehlerhafter An
wendung des § 17 Abs. 3 AGB und des § 6 Abs. 4 Kombi
natsVO für sich den Status eines „Betriebsteiles“ in An
spruch nahmen. Dieser Fehler wurde durch das neue 
Kombinatsstatut korrigiert. Dabei waren teilweise Aus
einandersetzungen mit staatlichen Leitern und mit Funk
tionären gesellschaftlicher Organisationen in solchen 
Struktureinheiten erforderlich, die darin eine Herabminde
rung ihrer Position und ihrer Autorität sahen.

Die Ergebnisse der Tätigkeit der einzelnen Arbeits
gruppen werden in zusammengefaßter Form in der 
Gesamtleitung der Arbeitsgruppen ausgewertet. Die Aus
wertung führt in jedem Fall zur Erarbeitung einer General
direktor-Weisung, in der die zu erfüllenden Aufgaben 
konkret mit Verantwortung und Termin festgelegt werden. 
Im allgemeinen wird der Weisung auch ein Maßnahmeplan 
beigefügt, der sich — wie bei der Umsetzung des AGB — 
in sofort zu lösende, mit Termin versehene und ständige 
Leitungsaufgaben gliedert. Bei langfristigen und ständigen 
Aufgaben bleibt auch nach Auflösung der betreffenden 
Arbeitsgruppe eine Anleitungs- und Kontrollgruppe beste
hen. Deren Aufgabe ist es, den Prozeß der Rechtsverwirk
lichung zu unterstützen und zu kontrollieren, der Kombi
natsleitung zu festgelegten Terminen über den Stand der 
Realisierung von Leitungsmaßnahmen und dabei aufge
tretene Probleme zu berichten sowie erforderlichenfalls 
ergänzende Leitungsmaßnahmen vorzuschlagen.

Die im VEB Chemiekombinat Bitterfeld praktizierte 
Methode, zur Verwirklichung politisch und ökonomisch 
besonders bedeutsamer Rechtsvorschriften in der Leitungs
tätigkeit des Kombinats Arbeitsgruppen zu bilden, hat sich 
bewährt Die bisherigen Ergebnisse der Tätigkeit dieser 
Arbeitsgruppen führten zu klaren Orientierungen und 
verbindlichen Aufgabenstellungen. Dabei darf jedoch nicht 
übersehen werden, daß das tatsächliche Niveau der Rechts
verwirklichung in den einzelnen Struktureinheiten des 
Kombinats davon abhängt, wie der jeweilige Leiter das 
Recht als wichtiges Instrument in seiner täglichen Lei
tungstätigkeit anwendet. Hierfür ist letztlich die Einstel
lung des Leiters zum sozialistischen Recht, sein Rechts
bewußtsein maßgeblich.

Dt. HEINZ-JOACHIM HAASE,
Kombinatsjustitiar des VEB Chemiekombinat Bitterfeld

Betriebliche Kommission
zur Wiedereingliederung
aus dem Strafvollzug entlassener Bürger

Im VEB Sodawerk Bernburg arbeitet seit 1972 eine Kom
mission zur Wiedereingliederung aus dem Strafvollzug 
entlassener Bürger. Ihre Mitglieder werden vom Betriebs
direktor berufen und kommen entsprechend der Produk
tionsstruktur des Betriebes aus verschiedenen Produktions
bereichen. Dadurch ist es möglich, Besonderheiten und 
Bedingungen der einzelnen Abteilungen bei der Vorberei
tung der Wiedereingliederung zu beachten und ständigen 
Kontakt zu den Arbeitskollektiven und Leitungskadern 
dieser Bereiche zu unterhalten. Auch die kontinuierliche 
Kontrolle des Wiedereingliederungsverlaufs ist damit 
besser gewährleistet. Wirkung und Geeignetheit der ein
geleiteten Maßnahmen werden auf diese Weise ständig 
geprüft, und wenn es die Situation erfordert, werden ent
sprechende Veränderungen herbeigeführt.

Die Kommission nimmt mit dem Bürger, der noch im 
Strafvollzug ist und der später nach der Planung der ört
lichen Organe erstmals oder — soweit er bereits im Arbeits
prozeß des Betriebes vor dem Strafvollzug stand — erneut 
im Betrieb arbeiten wird, bereits längere Zeit vor seiner 
Entlassung Kontakt auf, um seine Wiedereingliederung 
vorzubereiten. Er wird über die Arbeitsbedingungen im 
Betrieb, über seine beruflichen und finanziellen Entwick
lungsmöglichkeiten und auch über die Wettbewerbsaufga
ben seines künftigen Arbeitskollektivs informiert. Anderer
seits verschafft sich die Kommission erforderliche Kennt
nisse darüber, in welche familiären Verhältnisse der Bür
ger zurückkehren wird, ob er einen Wohnraum benötigt 
bzw. wie der für ihn bereitgestellte Wohnraum beschaffen 
ist.

Die Kommission schätzt jährlich einmal die Ergeb
nisse ihrer Arbeit kritisch ein. Dabei werden auch die Be
mühungen der staatlichen Leiter und die Initiativen der 
Kollektive gewürdigt. So wurde in der vor kurzem vor
genommenen Rechenschaftslegung der Kommission fest
gestellt, daß die Betreuung der aus dem Strafvollzug Ent
lassenen im Betrieb im wesentlichen ohne Konflikte 
verläuft und daß sich die Leiter und die Kollektive mit 
Engagement und Fleiß den Aufgaben der Wiedereingliede
rung widmen. Die Ergebnisse sind daher überwiegend 
positiv, und nur vereinzelt kommt es vor, daß betreute 
Bürger trotz einer relativ guten Entwicklung im Betrieb 
rückfällig werden. Die Kommission zog daraus die Schluß
folgerung, daß der Erziehungsprozeß im Freizeitbereich 
des Bürgers noch besser unterstützt werden muß. Auf 
Empfehlung der Kommission erließ der Betriebsdirektor 
eine Organisationsanweisung, mit der bessere Vorausset
zungen für die Arbeit der Kommission, ihr Zusammen
wirken mit den Leitern und den anderen gesellschaftlichen 
Kräften im Betrieb, sowie mit staatlichen Organen und 
gesellschaftlichen Organisationen im Wohngebiet geschaf
fen wurden.

Die Kommission wird von den betrieblichen Leitern 
über den Wiedereingliederungsprozeß informiert und kann 
ihnen für die wirksame Gestaltung des Wiedereingliede
rungsprozesses Vorschläge und Empfehlungen unterbrei
ten. Sie teilt den zuständigen staatlichen Organen den Ab
schluß der Wiedereingliederung und die daraus resultie
renden positiven, aber auch negativen Erfahrungen mit. 
Mit den Meistern bzw. Gruppenleitern werden viertel
jährlich Konsultationen durchgeführt, um die Aufgaben 
auf der Grundlage des Wiedereingliederungsgesetzes und 
des Beschlusses des Sekretariats des Bundesvorstandes des 
FDGB über die gewerkschaftlichen Aufgaben bei der Wie
dereingliederung Strafentlassener zu erläutern.

In der Organisationsanweisung des Betriebsdirektors 
werden auch die Leiter der Betriebsbereiche u. a. ver-


